
Bes£»rgchungen
das philésophische Gedahkéngut dieses Völkerrechten Mannes weıteren Kreisen dieses Gebietes
vermitteln. Die Darlegung gliedert sich ın Calvez, Jean-Yves: Droit international
wWwe1 Hauptabschnitte: chweitzers Auft- et souveraınete RSS L’evolu-
tassung über Jesus un den Ursprung des tiıon de l’ideologie juridique sovietique de-
Christentums. Seine Kulturkritik und PUu1s la Revolution d’Oectobre. (300 S Parı3
Kulturphilosophie. 1953, Librairie Armand Colin, broschiert

falßt Babel W1€6 folgt N  _ die 1ir 000,—
historische JT'heologie des 19. Jahrhunderts Mit der vorliegenden Untersuchung wird

der Versuch unternommen, eine 611-hat sich geirrt; denn was die synoptischen hängende Übersicht über die EntwicklungKvangelien über das Reich Gottes i}  9
mu{fß voO Grund aus nd ausschliefßlich un den gegenwärtigen Stand der Völker-
eschatologisch verstanden werden. Die dies- rechtslehre iın der Sowjetunion geben, Ea

bezügliche Auffassung esu schließt sich ENS bei der Autor besonders die Lehre über die
die Apokalyptik des späten Judentums Souveränität hervorhebt. Die Gründlichkeit

der hier geleisteten Arbeit ersieht INan be-und, SCHAUCT, soweıt den Begriit des Men-
rPe1its Aus dem Verzeichnis der benutzten L1-schensohnes betrifft, die Apokalyptik des

Buches Henoch Leratur, meıst ın russischer Sprache, welchcg
uch Paulus wird VO einem eschatologi- engbedruckte Seiten umfaßt.

schen Gedanken beherrscht. Kıs handelt S1C. Man mu{l dem Verfasser tür seine mühe-
volle Arbeit aufrichtig danken. Bisher gabdabei ıne Eschatologie, die S71C 1Ner keine zusammentfassende Darstellung überChristusmystik verbindet.

Babel vergleicht 1U ın einer sehr qaut- die verschiedenen Auffassungen der sowJet1-
schlußreichen Weise Schweitzers Theorie mıt schen Juristen ber das Völkerrecht, weder

russisch och in irgendeiner anderen Sprache.derjenigen Johannes Weiß’, Altred Loisys, Dies wird verständlich, 11Nan bedenkt,Dodas, Goguels, n  arl Barths, Bult- da{fß die Meinungen un! Ansichten der ruSS1-un der Berner Schule. schen Autoren S1C.  h SOSar iın den Grundfra-
Leider werden die Lehrmeinungen katho- SCn weitgehend unterscheiden un: da{f 65

ıscher Kxegeten un!: Bibeltheologen nicht uch Aaus den Handlungen und den amtl ı-
hinreichend berücksichtigt, uch eın Grund chen Dokumenten der sowjetischen Regle-dafür, das Babels abschließende Wertung rung nıcht möglıch ıst, ine durchgehendeder Schweitzerischen hese nıcht befriedigt. klare Linie tinden 1€6$ ist uch dem

Was der Lehre EesSu (wle Schweit- Verfasser der vorliegenden Arbeit nicht ganz
ZeT S16  ign versteht) die spätjüdischen Enderwar- gelungen. Um mindestens teilweise den VOL-

tungen übersteigt und tür alle Zeiten gültig handenen Widerspruch beselitigen, hat
ist, das ist aulßer Seinem Leben der Liebe er aut Grund des gesammelten Mater1ials
und KEntsagung, des Opfers un: der Hingabe 1N€ Zäsur der Entwicklung Jahre 1937

Gott un die Menschen se1ine Lehre VOIN VOTrSCHNOINLNLCH, dieser e1it wird nämlich
Dasein des Einzelmenschen un VO  s der Ge- amtlich die früher vertretene Völkerrechts-
schichte alg eiınes Schauplatzes, Licht theorie VoO Protfessor Pasukanis verneint, und
un FKinsternis kämpfen un der Mensch Protessor OTOViN nımmt iıne radikale An-
S1C. entscheiden hat. Jesus ruft ihn miıt derung sSeiNer Auffassungen VOTL. In diese
dem Gebot der Liebe Dies ıst der Ort, WD eit tällt auch die Ccuc Verfassung der
chweitzers Kulturphilosophie un Ethik sich SowJjetunion VO 1936 unı zugleich die Be-
sSe1INEr Theologie harmonisch verbindet: das LoNUNg der Stalinschen These VO der Ver-
Kernstück seiner ethischen Forderungen, ‚wirklichung des Kommunismus ın einem e1in-
Ehrturcht VOL dem Leben, ist nichts ande- zelnen Lande All d  168 bedeutet ine Ver-
1’6! als ıne zeitgemäße Fassung des uralt schiebung des politischen Schwergewichtes
christlichen Gebotes der Liebe ın der Sowjetunion VOoO der internationalen

Auch hler vergleicht Bahel Schweitzers Organisation Z nationalen Staat uch die
Gedanken sechr anregend mıiıt anderen T’heo- Möglichkeit einer Koexistenz mıt anderen
r1ıen, Sartres, des historischen Ma- Staaten aut der Grundlage der Gleichberech-
terialiısmus, der Ethik Brunners un VL - tıgung wird TSE ab dieser eıit theoretisch

konsequent vertreten Damıt verbunden istschiedener Richtungen der Wertphilosophie. uch die Änderung der Auffassung über dasUm Schweitzers Stellung Testzulegen,
Wesen der Souveränıtät.wäare u allerdings nöt1ig 9 die

Begrifie rational, mystisch, spirituell u. 4, Doch beide Gruppen vVoO Meinungen sind
noch eingehender ıntersuchen und schär- uch hereits Irüher vertreten worden, und
fer MSTENZECN, aqals dies hler geschehen noch heute steht ıine endgültige Beseitigung
1ıst. Trotzdem dürften manche Leser des der Widersprüche zwischen ihnen aus, 165

ist durch die Tatsache erklären, dafß diefranzösischen Sprachgebietes begrüßen,
aunmehr Zugang /ADB Denken des Doktors Sowjetunion 1ın nationaler (oder vielnatıo-
von Lambarene un damıt eın hbesseres Ver- naler) Großstaat ist, Se1INE spezifischen 1m-
ständnis SEINET Persönlichkeit exvonnpn perialistischen Ziele verfolgt un volle Gleich-
haben. E Klenk berechtigung mıiıt anderen Gro{isstaaten be-
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ansprucht. _ Afiderseiß wırd dieser Staat micht mıiıt der Sciuaffung eines lvölkefrechlt'lichaber on einer ihrem Wesen nach inter- SoUuveränen Staates, sondern kann SUSar die-nationalen revolutionären Partei verwaltet, SC} entgegengestellt werden. ergleichedıie iın ihrer Tätigkeit keine natıonalen (ahnen desdazu meine Untersuchung ‚„„NeueGrenzen anerkennt. Dieser Tatsache Rech- Völkerrechtes‘‘ der „Kriedenswarte‘‘, Ba-nung tragend, hat der Verfasser uch die se [ 19483, Heft 2 Von dieser sowjetischenUntersuchung der ideologischen Grundsätze
der russischen kommunistischen Partei VOTL'-

Theorie der Volkssouveränität führt ein WegTheorie der Kollektivschuld einNes Vol-
SCHOMMEN, aut diesem Wege die Sonst kes Die Sowjetunion, als Verband SOUVErCA-ehr dürftige theoretische Untermauerung Ner nationaler Kepubliken, hat selbst aufder sowJjetischen Völkerrechtslehre ver- Grund der Kollektivhaftung eiınN1Ige ihrer —stärken. Während der gesamten Entwick- tıonalen der autonomen Republiken auftf-lung der sowjetischen Völkerrechtslehre und gelöst, indem dem betreiftenden olk ZU  _insbesondere ın der etzten Zeitspanne Strafe das Recht auf einen eigenen Staatter dem Kinfluß VON W yschinski ist über- abgesprochen un das olk selbst gleich-Cdies die eNgSLE Verbindung der Rechtstheo-
r1e mit der Politik testzustellen. {)a ber

ze1it1g aus seinem Gebiet zwangsweise aus-
gesiedelt wurde. Hier sollte 1060028  — auch nNna-die Machtstellung und die seıtens der Regie- her autf die Lehre Stalins eingehen, wonach

rung gestellten konkreten Zauele der Sowjet- nicht IU die eigene Sprache unı Kultur,unıon siıch ständig ändern, ist bei diesen sondern auch E1n e1genes Territorium fürVoraussetzungen uch schwer möglich, VO  «} das Vorhandensein eiNeEs Volkes wesentliche
£e1INer wertbeständigen Rechtstheorie SPTE- Voraussetzungen S1N:
hen Es 1st das Verdienst, wenNnn uch nıicht Als e1nN weiterer Mangel der vorliegendendie Absicht des Verfassers, diese Relativität Untersuchung ıst bemerken, da{fs mıt derder sowjetischen Völkerrechtslehre ın sSeiINEr VOo Verfasser hervorgehobenen Abhängig-systematischen Zu_sa.mmenfassung besonders keit jeder sowJjetischen Rechtstheorie Von
augenfällig gemacht haben. Deshalb ist der Ideologie der Partei un! VO der Poli-diese Arbeit auch mehr als 1ne wertvolle tik des Staates nıcht uch gleichzeitig 1nNne
un beı jeder praktischen Auseinandersetzun über die wirtschattlichenUntersuchungmiıt den sowjetischen Völkerrechtsauffassun- Aspekte verbunden wurde. Dabei ist laut der
SCcCH unentbehrliche systematische Dokumen- sowJjetischen Staatslehre, w1e€e S1€e€ uch 1ın der
tensammlung Dzw. -bearbeitung. Verfassung der Sowjetunion 7U Geltung

Bei der Untersuchung des Begriffes der kommt, die wirtschaftliche Grundlage für
Souveränität, welcher der Verfasser SE1NE die Kxistenz des Staates ebenso notwendig
Hauptaufmerksamkeit widmet, ıst für den WI1IE seine administrative bzw. politische
ausländischen Juristen manches NEU€ und Struktur. Deshalb dart uch der sowJet1-sche Souveränitätsbegriff eiNes Staates, dernıcht NUur theoretisch iınteressante, sondern gegenwärtig weitgehend mıt dem klassischenauch weil VO:  — der Großmacht der Sow-
jetunion vertreten praktisch wichtige Völkerrechtsbegriff des Jahrhunderts
Material Hinden Von besonderer Bedeu- identisch ıst, nicht VO:  on der Frage der wirt-

schaftlichen Souveränität des Staates g..tung ist hier der Begriff der Volkssouverä- TeENN werden.nıtät, der ın der sowJetischen Völkerrechts- IT rotz dieser Mängel mu{fß das vorliegendetheorie 1N€ bedeutende Rolle spielt. Ks han- Werk als wertvoll bezeichnet werden;delt sich aber hierbei nicht DUr das
Selbstbestimmungsrecht der Völker, das he- wäre erwünscht, uch dem deutschspra-chigen Leser zugänglich machen.reıts 1917 seıtens der Sowjetregierung be- Valterszüglich der Völker Rufslands proklamiert,ber nachher unter ausdrücklicher Betonungdes politischen Charakters dieses Rechtes Geschichtewleder weitgehend eingeschränkt wurde, SO11-
dern das Recht eines jeden Volkes, frei
über die Gründung eiNes unabhängigen Staa- Schmitz, Dom Dr Philibert O.5. Ge-

schichte des Benediktinerordens.tes Ooder SeEINE Kingliederung als SOUVErFrANE Dritter Band die äußere Entwicklun desNation ın den Rahmen einNes Staatengebil-des entscheiden. Die gegenwärtige Aus- ÖOrdens VO: Wormser Konkordat (1122)bis ZU. Konzil VO JI Trient. Ins Deutschelegung dieser Theorie, die S1C. hauptsäch- übertragen un! herausgegeben VO Dr Pa-liıch die Tarbigen Völker wendet, ist poli-tisch bedingt. ter Raimund I'schudy (5 Bildtateln,
Einsiedeln-Zürich 1955, Verlags-Jedoch hat der Verfasser leider unter- A anstalt Benziger Im 27,50Jassen, die weiıtere völkerrechtliche Unter- Wir sınd erfreut, nunmehr den dritten Band

suchung dieser Theorie vorzunehmen: die dieser wichtigen Ordensgeschichte 1NSs
Souveränität des Volkes, die nıcht mit der Deutsche übertragen sehen. Dr. LudwigSouveränität des Staates ıdentifizieren Räber 038 hat ın Dr Raimund O0.5
ist un die laut der sowjetischen Lehre der ınen ebenbürtigen Nachftol
staatlichen Souveränität vorausgeht, erlischt SCI ın der ber-

setzungsarbeit gefunden.
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